
Vorstoß 1979 (VN 1/1980 S.25) erneut seine 
Umbenennung an, diesmal in >Unterkommis-
sion der Experten der Menschenrechtskom-
mission<, eine Bezeichnung, die zum einen 
die Anbindung an die Kommission deutl ich 
macht, zum anderen aber auch zeigt, daß das 
Tätigkeitsfeld das gesamte Gebiet der Men­
schenrechte umfassen soll. Weiterhin emp­
fahl sie der Menschenrechtskommission, die 
Mitglieder der Unterkommission nicht mehr 
für drei, sondern für vier Jahre zu wählen, 
wobei die Hälfte der Mitglieder alle zwei 
Jahre ausgewechselt werden soll. Studien 
unter ihrer Ägide sollen künftig möglichst in­
nerhalb von drei Jahren bearbeitet werden, 
ohne daß während der Laufzeit des Vorha­
bens eine Erneuerung des Mandats erforder­
lich sein soll. Zur Bewält igung der steigen­
den Arbeitsbelastung sollen pro Tagung 
zehn zusätzliche Sitzungen für Arbei tsgrup­
pen gestattet werden. 
Abzuwarten bleibt, ob diese Vorschläge die 
Kritiker zufriedenstellen werden. 
II. Der Verlauf der 37Tagung läßt insgesamt 
eher Gegenteil iges vermuten. In 35 Resolu­
t ionen nahm die Unterkommission unter an­
derem zur Menschenrechtssi tuat ion in zahl­
reichen Staaten Stellung (Afghanistan, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Iran, Sri Lanka, Uru­
guay); auch das später von der Generalver­
sammlung vermiedene Thema Ost-Timor 
wurde aufgenommen. Der Wert dieser Reso­
lutionen liegt auch darin, daß sich zumindest 
die als Beobachter tei lnehmenden Vertreter 
der betroffenen Regierungen jeweils vor der 
Abst immung in Wider legungs- oder Recht­
fert igungszwang gebracht sahen. Dennoch 
entsteht der Eindruck, daß die Erarbeitung 
und teilweise kontroverse Erörterung derarti­
ger Resolutionen die eigentliche Sacharbeit 
zeitl ich zu stark einschränkt. Die Behandlung 
der vorgelegten Zwischen- und Schlußbe­
richte blieb oft eher an der Oberfläche oder 
ohne abschließendes Ergebnis. Überhaupt 
machte der Verlauf der Tagung mitunter ei­
nen unstrukturierten Eindruck. Eine konzen-
triertere, nicht mehrfach wieder aufgenom­
mene Erörterung hätte manchem Thema gut 
getan. 
Enttäuschend war, daß gerade in den Berei­
chen, in denen die Unterkommission nicht 
nur ähnliche Stellungnahmen wie andere Or­
gane der Vereinten Nationen abgab, nur we­
nige Ergebnisse erzielt wurden. Die Diskus­
sion über die noch nicht abgeschlossene 
Studie über den Völkermord zeigte viele Dif­
ferenzen, von der Definition des Begriffs bis 
zu einer möglichen zeitl ichen Begrenzung 
des Untersuchungsgegenstandes (erst ab 
1949) und damit auch der Ausklammerung 
des Völkermordes an den Armeniern. Der 
Auftrag der Menschenrechtskommission, 
eine Definition des Begriffs >Minderheit< zu 
erarbeiten, konnte noch nicht erfüllt werden. 
Ein Definit ionsversuch des kanadischen Ex­
perten Jules Deschenes wurde teilweise als 
inadäquat und unvollständig zurückgewie­
sen. Eine Abst immung führte zur Vertagung. 
III. Bei der Diskussion mehrerer Tagesord­
nungspunkte wurde deutl ich, wie stark die 
der Unterkommission angehörenden Exper­
ten, obwohl in persönlicher Eigenschaft tätig, 
ihren Systemen verhaftet sind. Während ei­
nerseits der Ausbau der Rechtssial lung des 
einzelnen im Völkerrecht bejaht wurde, hiel­
ten andere Experten es für falsch, das Indivi­
duum zum Subjekt des Völkerrechts zu ma­
chen. Bei der Diskussion zur Abschaffung 

der Todesstrafe, in der der Beobachter der 
Bundesrepublik Deutschland zur breiten Un­
terstützung der hierauf gerichteten Vorberei­
tung eines Zweiten Zusatzprotokol ls zum In­
ternationalen Pakt über bürgerl iche und poli­
t ische Rechte aufrief, ließ ein Teil der Exper­
ten erkennen, daß es ihnen nur um Maßnah­
men gegen einen Mißbrauch der Todesstrafe 
geht. Grundsätzliche Differenzen zeigten 
sich auch bei der Diskussion über die Kör­
perstrafen im islamischen Recht. Eine Reso­
lution, die Menschenrechtskommission 
möge die Regierungen verschiedener Staa­
ten drängen, anstelle der Amputat ion als 
Strafe mit der Menschenrechtserklärung ver­
einbare Bestrafungen vorzusehen, fand eine 
knappe Mehrheit. 
Recht unerwartet kam hingegen die Auffor­
derung des brit ischen Experten Benjamin 
Whitaker an seine Regierung, der neuen See­
rechtskonvention beizutreten und sich nicht 
außerhalb dieses Rahmens zu stellen. 
IV. Die 1971 in Auftrag gegebene Studie 
über das Problem der Diskriminierung der 
>Eingeborenen<bevölkerungen wurde nun­
mehr von Jose Martinez Cobo — der sich 
schon in dieser Zeitschrift zum Thema geäu­
ßert hat (VN 5/1981) — vorgelegt. Hinsicht­
lich des Begriffs bestehen in der Unterkom­
mission Definit ionsprobleme. Praktische Be­
deutung hat die bislang dreimal zusammen­
getretene Arbei tsgruppe der Unterkommis­
sion, die den Vertretern der 'Eingebore­
nem bevölkerungen ein Forum für ihre Anlie­
gen bietet. In einer Resolution wurde die Ge­
neralversammlung zur Errichtung eines Frei­
willigen Fonds der Vereinten Nationen für die 
>Eingeborenen< bevölkerungen aufgefordert, 
der Vertretern der >Eingeborenen<gemein-
schaften und -Organisationen die Teilnahme 
an den Verhandlungen der Arbei tsgruppe 
durch freiwillige finanzielle Beiträge von Re­
gierungen, nichtstaatl ichen Organisationen 
und anderen privaten oder öffentl ichen Ge­
meinschaften ermöglichen soll. Die Regie­
rungen Australiens und Kanadas haben ihre 
Bereitschaft zu Zahlungen in einen solchen 
Fonds bereits signalisiert. In diesem Jahr will 
die Arbeitsgruppe einen Entwurf über Richtli­
nien für die Rechte der >Eingeborenen<be-
völkerungen auf der Basis relevanter nationa­
ler Gesetzgebung, internationaler Instru­
mente und anderer juristischer Kriterien auf­
stellen. 
Bei der Diskussion über die Situation der 
Menschenrechte wurden nicht nur zahlreiche 
Staaten wegen ständiger Mißachtung der 
Menschenrechte gerügt — auch über Andrej 
Sacharow wurde gesprochen — , sondern es 
wurde auch festgestellt, daß sich das derzei­
tige System der Vereinten Nationen zum 
Schutze der Menschenrechte als unzuläng­
lich und damit reformbedürft ig erwiesen 
habe. Es bestehe insbesondere ein Bedürf­
nis, die Arbeit der mit der Überprüfung der 
Einhaltung der Menschenrechte befaßten Or­
gane zu beschleunigen. 

Birgit Laitenberger • 

Mauretanien: Beispielhafte Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen — Erfolge im Kampf ge­
gen die Nachwirkungen der Sklaverei (5) 

Wenn die Tätigkeit der Menschenrechts-Un-
terkommission, wie im obigen Bericht von 
Birgit Laitenberger geschildert, ins Kreuz­
feuer der Kritik der Staaten gerät, so muß 

dies — orientiert man sich am Gedanken des 
universellen Menschenrechtsschutzes — ja 
nicht unbedingt gegen die Unterkommission 
sprechen. Doch es gibt auch Regierungen, 
die an einer Untersuchung der Menschen­
rechtssituation in ihrem Lande mitzuwirken 
bereit s ind: Mauretanien hat sich, des Fort­
bestehens der Sklaverei angeschuldigt, 
höchst kooperat ionsbereit gezeigt. Zu hoffen 
ist, daß auch die im Dezember 1984 durch 
einen Staatsstreich an die Macht gelangte 
Regierung diese aufgeschlossene Haltung 
beibehalten wird. 

I. Die im Gebiet der heutigen Islamischen 
Republik Mauretanien jahrhundertelang prak­
tizierte Sklavenhaltung wurde 1905 von den 
französischen Kolonialherren zwar offiziell 
abgeschafft, existierte jedoch nichtsdesto-
trotz for t : Immer noch gab es Menschen 
ohne eigene Rechte, persönlich und wirt­
schaftlich dem Willen ihrer Eigentümer unter­
worfen. Auch die Unabhängigkeit Maureta­
niens im Jahre 1960 und die verfassungsmä­
ßige Verankerung der Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz änderte an diesem Zustand 
nichts. Am 5. Juli 1980 verabschiedete das 
regierende Mil itärkomitee der nationalen 
Wohlfahrt (Comite militaire de salut national, 
CMSN) eine Deklaration, durch die die Skla­
venhaltung — eine Geißel, die nationale Un­
abhängigkeit und soziale Gerechtigkeit ver­
hindere — in Mauretanien endgült ig abge­
schafft wurde. 
Bei ihrer 7. Tagung im August 1981 erhielt die 
Arbei tsgruppe über Sklaverei der Menschen-
rechts-Unterkommission jedoch Informatio­
nen von der nichtstaatl ichen >Anti-Sklaverei-
Gesellschaft< in London, daß diese Deklara­
t ion in der Praxis keine große Wirkung entfal­
te. Dies wiederum wurde seitens der maure­
tanischen UN-Vertretung umgehend demen­
tiert. Auf der 34.Tagung der Unterkommis­
sion lud der mauretanische Vertreter das Ex­
pertengremium ein, eine Delegation zur Un­
tersuchung der Situation in sein Land zu ent­
senden. Nachdem die Unterkommission 
durch Resolution 1982/10 der Menschen­
rechtskommission vom 10. März 1982 hierzu 
ermächtigt worden war und auch der Wirt­
schafts- und Sozialrat mit Beschluß 1982/129 
dem zust immte, begannen die Vorberei tun­
gen des Besuchs. Mitte September 1982 
wurde Mauretaniens Regierung über die Zu­
sammensetzung der Delegation und den ge­
planten Besuchstermin (März 1983) unter­
richtet. 
Mauretanien erklärte sich mit dem Vorschlag 
grundsätzl ich einverstanden; die Mission 
wurde allerdings mehrmals verschoben. Zwi­
schenzeit l ich wurde Mauretanien ein Frage­
bogen über den Bereich der Sklaverei über­
sandt, der ausführlich beantwortet wurde. 
Anläßlich der 9.Tagung der Sklaverei-Ar­
beitsgruppe bekundete die mauretanische 
Delegation im August 1983 den Willen ihrer 
Regierung, den Experten bei ihrem Besuch 
jede Hilfe zuteil werden zu lassen. 
II. Kurz darauf legte der mauretanische Be­
obachter der 36. Tagung der Unterkommis­
sion einen sehr informativen Überblick über 
die Nachwirkungen der traditionellen Skla­
venhaltung vor. Er betonte, in Mauretanien 
mit seinem hohen Anteil Gemischtrassiger 
— das Land liegt an der Schnittstelle zwi ­
schen dem >weißen< Nordafrika und dem 
>schwarzen< subsaharischen Afrika — sei 
Sklavenhaltung nie in Form von Rassenunter-
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drückung praktiziert worden — es habe so­
wohl hell- als auch dunkelhäutige Herren und 
Sklaven gegeben. Unter der französischen 
Kolonialherrschaft seien die Emanzipation 
der Bevölkerung und die wirtschaftl iche Ent­
wicklung des Landes nicht vorangetrieben 
worden. Auch die Unabhängigkeit brachte 
nicht den gewünschten Erfolg — bis in die 
sechziger Jahre fanden Sklavenverkäufe 
statt. Erst in den letzten Jahrzehnten, in de­
nen das traditionelle Wirtschaftssystem von 
einer moderneren Wirtschaftsstruktur abge­
löst wurde und sich das Land ausländischen 
Einflüssen mehr öffnete, setzte allmählich ein 
Wandel ein und die Sklavenarbeit wich der 
Lohnarbeit. Doch noch immer, räumte der 
Vertreter Mauretaniens ein, fänden sich in 
seinem Land Situationen wirtschaftl icher Ab ­
hängigkeit, die der Sklavenhaltung nahekom­
men. Vor allem in ländlichen Gegenden leb­
ten ehemalige Sklaven in der Familie ihrer 
früheren Herren; sie hätten an deren Lebens­
standard zwar teil, verrichteten aber die 
gleichen Arbeiten wie eh und je. 
Vor diesem Hintergrund sei die Deklaration 
vom 5. Juli 1980 zu verstehen, die einen um­
fassenden Rahmen für den Kampf gegen 
sklavereiähnliche Praktiken und jede Form 
der Unterentwicklung — das eigentliche Pro­
blem — abgeben solle. Der mauretanische 
Beobachter unterstr ich die Bedeutung inter­
nationaler Hilfe und betonte die absolute Ko­
operationsbereitschaft seiner Regierung mit 
der Weltorganisation. Enttäuscht zeigte er 
sich von der Haltung einiger westl icher Län­
der, die von einer von ihnen initiierten Ant i ­
Sklaverei-Kampagne nicht weniger schamlos 
profit ierten als früher vom Sklavenhandel. 
III. So fand denn auch der von drei Mitarbei­
tern und einem Vertreter der Anti-Sklaverei-
Gesellschaft begleitete Experte der Unter­
kommission, der Belgier Marc Bossuyt, bei 
seinem Besuch im Lande vom 13. bis 24. Ja­
nuar 1984 große Unterstützung seitens der 
mauretanischen Regierung. Seine Ankunft 
und der Verlauf des Besuches wurden von 
Presse, Radio und Fernsehen in die Öffent­
lichkeit getragen. Für die Anfert igung seines 
Berichts über die Situation im Lande (UN-
Doc.E/CN.4/Sub.2/1984/23 v. 2.7.1984) wa­
ren Gespräche mit der Regierungsspitze so­
wie Behörden von großem Nutzen. Auf sei­
nen Reisen durch Mauretanien hatte er zu­
dem Gelegenheit, Personen seiner Wahl zu 
treffen, so Angehörige religiöser Gruppen, 
Wissenschaftler, Gewerkschaftsmitgl ieder 
sowie ehemalige Sklaven (Harratin). 
Da Sklavenhaltung auch einen rechtl ichen 
Status umschreibt, ist ihre offizielle Abschaf­
fung durch die Deklaration von 1980 und 
durch die nachfolgende Verordnung vom 
9. November 1981 nach Meinung des Exper­
ten in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. 
Nunmehr gelte es allerdings, die wirtschaft l i­
che und soziale De-facto-Benachteil igung 
der Freigelassenen zu beseit igen. Der Ex­
perte regte die Herausgabe eines Rundbrie­
fes an die Behörden an, worin noch einmal 
die Illegalität der Sklavenhaltung betont und 
zur Anzeige etwaiger Zuwiderhandlungen 
aufgerufen werden soll. 
Richter und Kadis wurden bereits Mitte 1981 
vom Justizminister angewiesen, bei ihrer Ur-
teilsf indung strikt die Prinzipien der Deklara­
t ion zu beachten. Eine der wicht igsten Maß­
nahmen zur Beseit igung der Folgen der Skla­
verei ist die Agrarreform. Im Mittelpunkt 
steht hier die Verordnung vom 5. Juni 1983, 

die jedem mauretanischen Staatsangehöri­
gen den Erwerb von Grundbesitz ermögl icht; 
Privateigentum wird unter Hervorhebung der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums anerkannt. 
Wichtig ist auch ein gleicher Zugang zu Aus­
bildungsplätzen. Der notwendige Ausbau 
des Erziehungswesens — derzeit gehen 
30 vH der Kinder im entsprechenden Alter 
zur Schule — wird durch die schlechte Fi­
nanzlage des Staates e rschwer . 
In einem so sehr auf den Islam bezogenen 
Staat wie Mauretanien spielt die Haltung der 
Geistlichkeit eine entscheidende Rolle. So 
wurden beispielsweise die islamischen Juri­
sten vor Veröffentl ichung der Deklaration 
konsult iert; auch die konservativeren hielten 
sie unter der Bedingung für vereinbar mit 
Scharia und Koran, daß den früheren Skla­
venhaltern eine staatliche Entschädigung ge­
zahlt würde. Letzteres ist allerdings umstrit­
ten, da man eher die vormals Ausgebeuteten 
einer Kompensation für würdig befinden 
könnte. Mangels entsprechender Anträge 
wurde dieses Problem aber noch nicht prak­
t isch; dies liegt wohl daran, daß keiner der 
früheren Eigentümer nachweisen kann, daß 
der Erwerb von Sklaven entsprechend den 
spezif ischen Vorschrif ten der Scharia erfolgt 
war. 

Der Experte schloß seinen Bericht mit dem 
dringenden Appell an alle Staaten, Maureta­
nien großzügig und wirksam zu unterstützen 
— für die Überwindung der Folgen der Skla­
verei sei die Verbesserung der wirtschaft l i­
chen Gesamtsituation entscheidend, was 
nicht ohne Hilfe seitens der internationalen 
Gemeinschaft mögl ich sei. 
Die Unterkommission, die sich lobend über 
die gute Zusammenarbeit mit Mauretanien 
äußerte, sieht diesen Fall als Vorbild für künf­
tige Aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Kampf gegen Sklaverei und ähnliche Abhän­
gigkeitssituationen an. 

Martina Palm • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Kokos-Inseln: Selbstbestimmungsrecht durch 
den Anschluß an Australien verwirklicht (6) 

Die Auffassung, daß das Volk der Kokos-
(Keeling-)lnseln durch seinen Entscheid zum 
Anschluß an Australien »sein Recht auf 
Selbstbest immung gemäß den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und der in 
Resolution 1514 (XV) der Generalversamm­
lung enthaltenen Erklärung über die Gewäh­
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker ausgeübt hat«, hat sich die Gene­
ralversammlung der Vereinten Nationen in ih­
rer am 5. Dezember 1984 einvernehmlich ver­
abschiedeten Resolution 39/30 zu eigen ge­
macht. Damit entfällt auch die Pflicht der bis­
herigen Verwaltungsmacht, gemäß Artikel 
73e der UN-Charta dem Generalsekretär re­
gelmäßig über das Gebiet zu berichten. 
Kenntnis genommen wurde von den Zusi­
cherungen der australischen Regierung, »die 
kulturelle Identität, das Kulturerbe und die 
Kulturtradit ionen der auf den Kokos-Inseln 
lebenden Menschen in ihrer Einzigartigkeit 
zu bewahren«. 
Die 14 Quadratki lometer große Inselgruppe 
(27 Koralleninseln, von denen nur zwei stän­
dig bewohnt sind) liegt rund 2770 km nord­
westl ich der australischen Stadt Perth und 

960 km südwestl ich von Java im Indischen 
Ozean. Ihren Namen verdankt sie einerseits 
der Vegetation, die wegen der Bodenbe­
schaffenheit hauptsächlich aus Kokospalmen 
besteht, andererseits William Keeling, einem 
Kapitän der Ost indischen Handelsgesell­
schaft, der die Inseln 1609 entdeckte. Einzi­
ger Industriezweig ist die Weiterverarbeitung 
von Kokosnüssen zu Kopra, die größtenteils 
nach Singapur export iert wird. Die Hauptein­
kommensquel le stellen jedoch heute ver­
schiedene Tätigkeiten für die Verwaltungsbe­
hörden dar. Wegen des geringen Ausmaßes 
landwirtschaftl icher Nutzung des Gebiets 
werden Frischobst und -gemüse wie auch 
die weiteren Güter des täglichen Bedarfs aus 
Australien import iert. Untersuchungen im 
Hinblick auf eine Diversifizierung der Wirt­
schaft werden deshalb angestellt. 
Die Inseln blieben bis 1826 unbewohnt, als 
ein englischer Händler und Abenteurer, 
Alexander Hare, eine erste Siedlung grün­
dete und malaiische Arbeiter zum Betreiben 
einer Kokosplantage auf die Inseln brachte. 
Die heutige Bevölkerung (etwa 350 Kokos-
Malaien) stammt größtenteils von ihnen ab. 
Eine zweite Siedlung wurde 1827 von John 
Clunies-Ross, einem schott ischen Seemann 
und Geschäftspartner Hares, errichtet. Zwi­
schen den beiden >Königen der Kokos-In­
s e l n entspann sich bald ein erbitterter Streit 
um die Landbesitzrechte, der damit endete, 
daß Hare 1831 die Inseln verließ und Clunies-
Ross als De-facto-Herrscher zurückbl ieb. 
Auf Betreiben von Clunies-Ross wurden die 
Inseln 1857 zu bri t ischem Besitz erklärt. Seit­
her wurde die Verwaltung von wechselnden 
Seiten ausgeübt: zeitweise von Ceylon, von 
den >Straits Settlements< bzw. von Singapur 
aus. 1886 übertrug die Krone alles Land der 
Inseln an Clunies-Ross und seine Erben. 
1955 wurde Australien die Verwaltung des 
Gebiets übertragen. Die australische Regie­
rung erwarb 1978 das Land von den Erben 
des John Clunies-Ross. Im Juli 1979 wurde 
ein Insel-Rat gebildet, um den australischen 
Bevollmächtigten in Fragen der malaiischen 
Gemeinschaft zu beraten. 
Der erste Schritt zur Entkolonisierung wurde 
1974 unternommen, als eine UN-Mission die 
Inseln besuchte und der australischen Regie­
rung unter anderem empfahl, die Abhängig­
keit der malaiischen Bevölkerung von den 
Glunies-Ross-Erben, die nach wie vor das 
Wirtschaftsleben beherrschten, zu beenden. 
Entsprechende Schritte wurden von der 
australischen Regierung eingeleitet. Ein wei­
terer Besuch einer UN-Mission fand 1980 
statt. Am 7. Dezember 1983 würdigte die 
38. Generalversammlung in Beschluß 38/412 
die Tatsache, daß Australien direkt mit den 
Vertretern der Bevölkerung der Inseln in Ver­
handlungen über ein Referendum hinsichtl ich 
des künftigen Status der Inseln eingetreten 
war. Sie ermächtigte den Generalsekretär 
durch Beschluß 38/420, ein weiteres Mal eine 
Besuchsdelegation zu entsenden. In dem am 
6. April 1984 durchgeführten Referendum 
sprachen sich 87,7 vH der Bevölkerung für 
den Anschluß an Australien aus. Die UN-
Delegation bestätigte in ihrem Bericht an die 
39. Generalversammlung dessen ordnungs­
gemäßen Ablauf. Sie empfahl die Einstel­
lung der Erörterung der Frage der Kokos-
(Keeling-)lnseln, da die Bevölkerung ihr 
Recht auf Selbstbest immung ausgeübt habe 
— welchem Rat die 39. Generalversammlung 
dann gefolgt ist. . Isolde Kurz • 
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